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§ 60 ZÄKG Streichung aus der
Zahnärzteliste

 ZÄKG - Zahnärztekammergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Die Disziplinarstrafe der Streichung aus der Zahnärzteliste ist insbesondere zu verhängen, wenn der/die

Beschuldigte den zahnärztlichen Beruf ausübt, obwohl über ihn/sie eine befristete Untersagung der

Berufsausübung verhängt worden ist, sofern nicht nach den besonderen Umständen des Falles mit einer

geringeren Strafe das Auslangen gefunden werden kann.

2. (2)Nach Verhängung der Disziplinarstrafe der Streichung aus der Zahnärzteliste kann eine erneute Eintragung in

die Zahnärzteliste erst erfolgen, wenn der zahnärztliche Beruf insgesamt drei Jahre nicht ausgeübt worden ist.

Wegen mangelnder Vertrauenswürdigkeit kann die erneute Eintragung auch nach Ablauf dieses Zeitraums von

der Österreichischen Zahnärztekammer verweigert werden (§ 13 Abs. 1 ZÄG).
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